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Betrifft: Gutachten der OeNB gemäß §§10 und 12 des ERP-Fonds-Gesetzes 1962

Sehr geehrte Fr. Mag. Stiftinger, sehr geehrter Herr DI Sagmeister!

Gemäß §§10 und 12 des ERP-Fonds-Gesetzes 1962 teilen wir mit, dass die Oesterreichische 
Nationalbank den beabsichtigten Freigabebetrag in der Höhe von 500 Mio EUR für das ERP-Jah­
resprogramm 2025, wovon 205 Mio EUR aus dem Nationalbankblock finanziert werden sollen, 
aus währungspolitischer Sicht für vertretbar hält.
Gegen die vorgesehenen Zinssätze erheben wir keinen Einwand. Wir weisen allerdings daraufhin, 
dass bei unterjährigen Zinssatzänderungen, auch wenn es sich um EU-referenzzinssatzmäßige An­
passungen handelt, eine neuerliche Anhörung der OeNB erforderlich wird.

Mit freundlichen Grüßen

Direktorium
der


